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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
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Bestimmung des Straßenverlaufes, Ausbau und Auflassung von 
Straßenteilen

Bestimmung des Straßenverlaufes, Ausbau und Auflassung von 
Straßenteilen

§ 4. (1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße oder ihrer Teilabschnitte 
oder vor der Zulegung einer zweiten Richtungsfahrbahn oder vor 
Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen hat der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie über Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der §§ 7 
und 7a, die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens, die Umweltverträglichkeit und 
die Erfordernisse des Verkehrs, darüber hinaus die funktionelle Bedeutung des 
Straßenzuges sowie unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Anhörung 
(Abs. 5) den Straßenverlauf im Rahmen der Verzeichnisse durch Festlegung der 
Straßenachse, im Falle eines Ausbaues durch Beschreibung, beides auf Grundlage 
eines konkreten Projektes, durch Bescheid zu bestimmen. Hiezu können im 
Bescheid die erforderlichen Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
vorgeschrieben werden. Dieser Bescheid tritt außer Kraft, wenn nicht binnen 10 
Jahren ab Rechtskraft mit wesentlichen Baumaßnahmen zur Errichtung begonnen 
wurde. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann die Verwirklichung des 
Straßenbauvorhabens über Antrag in Abschnitten genehmigt werden.

§ 4. (1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße oder ihrer Teilabschnitte 
oder vor der Zulegung einer zweiten Richtungsfahrbahn oder vor 
Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen hat der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie über Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der §§ 7 
und 7a, die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens, die Umweltverträglichkeit und 
die Erfordernisse des Verkehrs, darüber hinaus die funktionelle Bedeutung des 
Straßenzuges sowie unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Anhörung 
(Abs. 5) den Straßenverlauf im Rahmen der Verzeichnisse durch Festlegung der 
Straßenachse, im Falle eines Ausbaues durch Beschreibung, beides auf Grundlage 
eines konkreten Projektes, durch Bescheid zu bestimmen. Hiezu können im 
Bescheid die erforderlichen Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
vorgeschrieben werden. Dieser Bescheid hat dingliche Wirkung und tritt außer 
Kraft, wenn nicht binnen 10 Jahren ab Rechtskraft mit wesentlichen 
Baumaßnahmen zur Errichtung begonnen wurde. Wenn dies zweckmäßig 
erscheint, kann die Verwirklichung des Straßenbauvorhabens über Antrag in 
Abschnitten genehmigt werden.

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
(6) Kosten, die der Behörde im Rahmen des Verfahrens gemäß dieser 

Bestimmung erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für Sachverständige oder 
Projektkoordinatoren, sind vom Projektwerber zu tragen. Geleitet von den 
Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
kann die Behörde mit Bescheid dem Projektwerber die Bezahlung der geprüften 
Rechnungen direkt an den Rechnungsleger vorschreiben.

§ 4 Abs. 6 entfällt.

 Änderung des Bescheides vor Verkehrsfreigabe
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
 § 4a. (1) Beabsichtigte Änderungen eines gemäß § 4 Abs. 1 genehmigten 

Vorhabens oder beabsichtigte Abweichungen von im Bescheid enthaltenen 
Nebenbestimmungen vor Verkehrsfreigabe des Bauvorhabens bedürfen einer 
Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1, wenn dies zur Wahrung der in den §§ 4 Abs. 1, 
7 und 7a umschriebenen Interessen und Rechte erforderlich ist. Diese 
Genehmigung hat im Falle der Änderung des Vorhabens auch das bereits dem 
Bescheid gemäß § 4 Abs. 1 zugrunde liegende Vorhaben insoweit zu umfassen, 
als es wegen der Änderung zur Wahrung der in den §§ 4 Abs. 1, 7 und 7a 
beschriebenen Grundsätze und Interessen erforderlich ist.

 (2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 ist dann zu erteilen, wenn die in den §§ 4 
Abs. 1 und 7 umschriebenen Grundsätze eingehalten werden und die von der 
Änderung oder Abweichung betroffenen Nachbarn gemäß § 7a in ihren Rechten 
nicht nachteilig berührt werden oder diese den Änderungen nachweislich 
zugestimmt haben. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
hat dabei das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf 
seine Zwecke notwendig ist.

 (3) An die Stelle der Änderungsgenehmigung kann eine Anzeige des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) an den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie treten, wenn die Änderungen grundsätzlich genehmigungsfähig sind 
und voraussichtlich keine zusätzlichen Auflagen zum Schutz der genannten 
Interessen und Rechte erforderlich sind. Wenn die Voraussetzungen für eine 
Anzeige nicht gegeben sind, hat die Behörde die Durchführung der Änderungen 
binnen acht Wochen zu untersagen oder ein Genehmigungsverfahren einzuleiten. 
Über die Untersagung oder die Nichtuntersagung hat sie dem Bund 
(Bundesstraßenverwaltung) schriftlich Mitteilung zu machen.

 (4) Dem Genehmigungsantrag und der Anzeige sind die zur Beurteilung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Änderung oder Abweichung 
erforderlichen Unterlagen anzuschließen.

 (5) Angezeigte Änderungen dürfen nach Einlangen der Anzeige bei der 
Behörde vorgenommen werden, wenn dies aus Gründen der Gefahr im Verzug 
erforderlich ist. Andere angezeigte Änderungen, für die ein 
Genehmigungsverfahren nicht eingeleitet wurde und die nicht untersagt wurden, 
dürfen nach Verstreichen von 8 Wochen oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, 
nach Einlangen der Nichtuntersagung beim Bund (Bundesstraßenverwaltung) 
vorgenommen werden.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
 (6) Nicht der Anzeigepflicht unterliegen Änderungen, welche 

immissionsneutrale Änderungen zur Anpassung an den Stand der Technik oder 
immissionsneutrale Änderungen der technischen Ausführung oder der 
Herstellung darstellen, wenn die in den §§ 4 Abs. 1, 7 und 7a umschriebenen 
Interessen nicht nachteilig berührt werden. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) 
hat über das Vorliegen einer der oben angeführten Voraussetzungen eine im 
Rahmen seiner Befugnis ausgestellte Bestätigung eines Ziviltechnikers 
einzuholen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Bundesstraßenbaugebiet Bundesstraßenbaugebiet
§ 15. (1) … (3) § 15. (1) … (3)
 (4) Mit dem Bau und dem Wirksamwerden der Bestimmung des § 21 treten 

die mit der Erklärung zum Bundesstraßenbaugebiet verbundenen Rechtsfolgen 
außer Kraft.

Enteignung Enteignung
§ 17. Für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von Bundesstraßen 

samt den zugehörigen baulichen Anlagen sowie aus Verkehrsrücksichten kann 
das Eigentum an Liegenschaften, die dauernde oder zeitweilige Einräumung, 
Einschränkung und Aufhebung von dinglichen und obligatorischen Rechten 
(insbesondere Nutzungs- und Bestandrechten) an solchen im Wege der 
Enteignung in Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt für Baulichkeiten 
und sonstige Anlagen, deren Entfernung sich aus Gründen der Verkehrssicherheit 
als notwendig erweist. Auch können zu diesen Zwecken durch Enteignung die für 
die Anlage von Ablagerungsplätzen, Zufahrten, Straßenwärterhäusern, Bauhöfen 
und anderen Baulichkeiten sowie die zur Aufrechterhaltung der 
Verkehrsbeziehungen erforderlichen Grundstücke erworben werden.

§ 17. (1) Für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von 
Bundesstraßen samt den zugehörigen baulichen Anlagen sowie aus 
Verkehrsrücksichten kann das Eigentum an Liegenschaften, die dauernde oder 
zeitweilige Einräumung, Einschränkung und Aufhebung von dinglichen und 
obligatorischen Rechten (insbesondere Nutzungs- und Bestandrechten) an 
solchen im Wege der Enteignung in Anspruch genommen werden. Das gleiche 
gilt für Baulichkeiten und sonstige Anlagen, deren Entfernung sich aus Gründen 
der Verkehrssicherheit als notwendig erweist. Auch können zu diesen Zwecken 
durch Enteignung die für die Anlage von Ablagerungsplätzen, Zufahrten, 
Straßenwärterhäusern, Bauhöfen und anderen Baulichkeiten sowie die zur 
Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen erforderlichen Grundstücke 
erworben werden.

 (2) In den Fällen, in denen ausschließlich eine zeitweilige Einschränkung 
von dinglichen und obligatorischen Rechten (insbesondere Nutzungs- und 
Bestandrechten) an Liegenschaften oder Teilen davon für die Dauer der 
Errichtung der Bundesstraße, längstens aber für 18 Monate, stattfindet und keine 
unzumutbare Beeinträchtigung des Nutzungsinteresses damit verbunden ist, ist 
die Berufung gegen den Enteignungsbescheid ausgeschlossen.

Entschädigung, Parteistellung Entschädigung, Parteistellung
§ 18. (1) Dem Enteigneten gebührt für alle durch die Enteignung § 18. (1) Dem Enteigneten gebührt für alle durch die Enteignung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
verursachten vermögensrechtlichen Nachteile Schadloshaltung (§ 1323 ABGB). 
Bei Bemessung der Entschädigung hat jedoch der Wert der besonderen Vorliebe 
und die Werterhöhung außer Betracht zu bleiben, den die Liegenschaft durch die 
straßenbauliche Maßnahme erfährt. Hingegen ist auf die Verminderung des 
Wertes eines etwa verbleibenden Grundstücksrestes Rücksicht zu nehmen. Ist 
dieser Grundstücksrest unter Berücksichtigung seiner bisherigen Verwendung 
nicht mehr zweckmäßig nutzbar, so ist auf Verlangen des Eigentümers das ganze 
Grundstück einzulösen.

verursachten vermögensrechtlichen Nachteile Schadloshaltung (§ 1323 ABGB). 
Bei Bemessung der Entschädigung hat jedoch der Wert der besonderen Vorliebe 
und die Werterhöhung außer Betracht zu bleiben, den die Liegenschaft durch die 
straßenbauliche Maßnahme erfährt. Hingegen ist auf die Verminderung des 
Wertes eines etwa verbleibenden Grundstücksrestes Rücksicht zu nehmen. Ist 
dieser Grundstücksrest unter Berücksichtigung seiner bisherigen Verwendung 
nicht mehr zweckmäßig nutzbar, so ist auf Verlangen des Eigentümers das ganze 
Grundstück einzulösen. Bei der Bemessung der Entschädigung ist auf jene 
Widmung abzustellen, die im Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Gemeinde von 
den Planungsabsichten des Bundes bei der öffentlichen Auflage eines 
Bundesstraßenplanungsgebiets (§ 14) oder, falls ein solches nicht aufgelegt 
wurde, bei der öffentlichen Auflage des Bundesstraßenbauvorhabens (§ 4) 
gegeben war.

Ankündigungen und Werbungen Ankündigungen und Werbungen
§ 25. Akustische Werbungen und Vorrichtungen zur Abgabe akustischer 

Ankündigungen dürfen in einer Entfernung von 100 m entlang der Bundesstraßen 
(§ 21 Abs. 4) nicht errichtet werden. Optische Ankündigungen und Werbungen 
bedürfen in diesem Bereich – unbeschadet anderer einschlägiger 
Rechtsvorschriften, insbesondere der straßenpolizeilichen Vorschriften – einer 
Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung), die nur dann erteilt werden 
darf, wenn diese Ankündigungen und Werbungen dem allgemeinen Interesse der 
Verkehrsteilnehmer dienen. Die Behörde hat auf Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges 
Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

§ 25. Akustische Werbungen und Vorrichtungen zur Abgabe akustischer 
Ankündigungen dürfen bis zu einer Entfernung von 100 m von der Bundesstraße 
(§ 21 Abs. 4) nicht errichtet werden. Optische Ankündigungen und Werbungen 
bedürfen in diesem Bereich – unbeschadet anderer einschlägiger 
Rechtsvorschriften, insbesondere der straßenpolizeilichen Vorschriften – einer 
Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung), die nur dann erteilt werden 
darf, wenn diese Ankündigungen und Werbungen dem allgemeinen Interesse der 
Verkehrsteilnehmer dienen. Die Behörde hat auf Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges 
Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

Benützung der Bundesstraßen Benützung der Bundesstraßen
§ 28. (1) Die Benützung der unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen der 

Bundesstraßen steht jedermann im Rahmen der straßenpolizeilichen und 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften offen. Jede Benützung der Bundesstraßen für 
einen anderen als ihren bestimmungsgemäßen Zweck bedarf, unbeschadet der 
straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, der Zustimmung 
des Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Diese ist zu versagen, wenn Schäden an 
der Straße zu befürchten sind oder künftige Bauvorhaben an der Straße erheblich 
erschwert würden. Insoweit solche Benützungsrechte an einer Straße vor ihrer 
Erklärung als Bundesstraße begründet worden sind, bleiben sie im gleichen 
Umfang bestehen. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann – sofern dies nicht 

§ 28. (1) Die Benützung der unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen der 
Bundesstraßen steht jedermann im Rahmen der straßenpolizeilichen und 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften offen. Jede Benützung der Bundesstraßen für 
einen anderen als ihren bestimmungsgemäßen Zweck bedarf, unbeschadet der 
straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, der Zustimmung 
des Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Diese ist zu versagen, wenn Schäden an 
der Straße oder erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen zu befürchten sind oder 
künftige Bauvorhaben an der Straße erheblich erschwert würden. Insoweit solche 
Benützungsrechte an einer Straße vor ihrer Erklärung als Bundesstraße begründet 
worden sind, bleiben sie im gleichen Umfang bestehen. Der Bund 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
den Bedingungen der Zustimmung zur Benützung widerspricht – jederzeit, ohne 
Entschädigung zu leisten, eine entsprechende Abänderung der hergestellten 
Einrichtungen verlangen, falls dies wegen einer Umgestaltung der Straße oder aus 
Verkehrsrücksichten notwendig wird.

(Bundesstraßenverwaltung) kann – sofern dies nicht den Bedingungen der 
Zustimmung zur Benützung widerspricht – jederzeit, ohne Entschädigung zu 
leisten, eine entsprechende Abänderung der hergestellten Einrichtungen 
verlangen, falls dies wegen einer Umgestaltung der Straße oder aus 
Verkehrsrücksichten notwendig wird.

 
V. Kosten

 Kostentragung
 § 31. Kosten, die der Behörde im Rahmen der Verfahren gemäß den 

Bestimmungen in § 4, § 4a und § 17 erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für 
Sachverständige oder Projektkoordinatoren, sind vom Projektwerber zu tragen. 
Geleitet von den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis kann die Behörde dem Projektwerber durch Bescheid auftragen, 
die Kosten, die in Verfahren nach diesem Bundesgesetz vom Projektwerber zu 
tragen sind, nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die 
Behörde, direkt an den Rechnungsleger zu bezahlen.
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